
Allgemeine Geschäftsbedingungen Schul AGs 

1. Vertragsschluss, Einbeziehung der AGB 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle, im Zusammenhang mit dem Betrieb 
der CityTennis GbR, geschlossenen Verträge. Nebenabreden, Änderungen oder 
Ergänzungen sind nur gültig, wenn sie durch CityTennis GbR schriftlich bestätigt 
werden. Der Vertrag mit der CityTennis GbR kommt nach schriftlicher Anmeldung inkl. 
Unterschrift und durch die Abgabe der Anmeldung, sowie durch die Bestätigung 
seitens 
der CityTennis GbR zustande. Er gilt somit für beide Seiten als verbindlich. Die 
CityTennis GbR ist in der Annahme einer Anmeldung zum Tennistraining frei. Im 
Übrigen gelten die allgemeinen aushängenden Geschäftsbedingungen und die Spiel- 
und 
Platzordnungen der jeweiligen Tennisclubs bzw. Hallenbetreibers. 

2. Haftung 

Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung für Schäden im 
Zusammenhang mit dem Training beschränkt sich auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit 
der CityTennis GbR bzw. des Trainers. Eltern haften für ihre Kinder. CityTennis GbR 
haftet nur im Rahmen der bestehenden Haftpflichtversicherung. Beanstandungen sind 
spätestens am zweiten Tag nach dem Training schriftlich zu stellen. Nach Ablauf dieser 
Frist gilt die Leistung als genehmigt und etwaige Mängelrügen sind ausgeschlossen. 

3. Aufsicht bei Kindern 

a. Die Aufsichtspflicht bei minderjährigen Kindern beschränkt sich auf die Dauer des 
Trainings. Vor Beginn und nach dem Ende des Trainings können von CityTennis GbR 
leider keine Aufsichtspflichten übernommen werden. Die Eltern/
Erziehungsberechtigten 
müssen deshalb dafür Sorge tragen ihr Kind pünktlich zum Trainingsort zu bringen und 
nach dem Training auch pünktlich wieder in Empfang zu nehmen. CityTennis GbR 
übernimmt keine Haftung wenn ein Kind den Trainingsbereich verlässt. 

b. Mit der Anmeldung erklären der/die Teilnehmer/in und sein/ihr 
Erziehungsberechtigter, dass der/die Teilnehmer/in bei kleinen Verletzungen von den 
Betreuern der CityTennis GbR versorgt werden darf. Gemeint sind hier z.B. kleine 
Schürfwunden, Desinfektion, Wundsalbe oder Insektenstiche/Brandsalbe. Soweit dies 
erforderlich ist, wird ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. 

c. Die CityTennis GbR behält sich vor Schüler aus einer Gruppe auszuschließen wenn 
diese trotz Ermahnung den Anweisungen des Trainers keine Folge leisten oder das 
Training stören. In einem solchen Fall muss der/die Minderjährige bis zur Abholung 
durch einen Erziehungsberechtigten im Trainingsbereich verbleiben. Eine Erstattung 
der 
anteiligen Trainingsgebühren besteht in einem solchen Fall nicht. 



4. Trainingsausfallregelung 

a. Das Tennistraining/ die Schul AG wird bei Trainingsausfall seitens des Schülers / der 
Schüler 
(Krankheit, Reisen, Kindergeburtstag etc.) regulär abgerechnet. 

b. Über die Einteilung des/der Trainer, sowie die Gruppenzusammenstellung, 
entscheidet 
allein die CityTennis GbR. Absagen wegen eines Trainerwechsels oder 
Trainingsvertretung innerhalb eines Kurses sind nicht möglich. 

5. Bezahlung 

a. Die Trainingsgebühren werden als Trainingsgebühren für eine vollständige Saison 
erhoben und 
beziehen sich jeweils auf eine Trainingssaison / ein Schulhalbjahr. 

b. Die Kursgebühren werden in Form einer ordentlichen Rechnung erhoben und per 
Mail zugesandt. Ein gebuchter oder angefangener und nicht vollständig absolvierter 
oder nicht beendeter Kurs kann nicht zurückerstattet werden. Kurse, welche durch die 
CityTennis GbR abgesagt wurden, werden nachgeholt. 

c. Die Rechnung der CityTennis GbR ist innerhalb von 2 Wochen auf das Konto der 
CityTennis GbR 
IBAN: DE87500100600888777605 
BIC : PBNKDEFF 
zu zahlen. 

d. Bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels werden folgende Gebühren erhoben: 
1. Mahnung 5 €, 2. Mahnung 15 €. 

e. Bei nicht voll belegten Kursen kann es zu Zeitplanveränderungen kommen, die eine 
erneute Absprache erforderlich machen. Sollte die geplante Teilnehmeranzahl nicht 
zustande kommen, so gilt automatisch die Gebühr für die jeweils entstandene 
Teilnehmeranzahl. 
g. Sollte nach dem ersten Trainingstermin oder nach schriftlicher Aufforderung keine 
Zahlung erfolgt sein, so ist CityTennis GbR berechtigt, das Training unmittelbar 
einzustellen und den Kurs nicht mehr fortzuführen. 

6. Datenschutz 

a. Die bei der Anmeldung erfassten personenbezogenen Daten werden bei uns 
elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach 
Beendigung des Kurses ist die CityTennis GbR befugt, die Daten für die Dauer von 3 
Jahren aufzubewahren. CityTennis GbR verpflichtet sich, die erhobenen Daten nach 
den gesetzlichen Bestimmungen zu verwalten. 

b. Mit der Teilnahme an einem Angebot der CityTennis GbR stimmt der Teilnehmer zu, 
dass von ihm erstellte Digitalbilder auf der Homepage bzw. in Flyer der CityTennis GbR 
und der Zeitung honorarfrei veröffentlicht werden dürfen. Ist jemand nicht damit 
einverstanden, muss er dies im Zuge der Anmeldung, unter dem Punkt „Sonstiges“, 
der CityTennis GbR mitteilen. 



7. Sonstiges 

a. Eine Kurseinheit dauert … Minuten.  

b. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.


